
Altershöchstgrenze für Verbeamtung um knapp 2
Monate verpasst
Beitrag von „Talida“ vom 26. September 2015 09:28

Ich fürchte du bist mehr als zwei Monate über der Grenze, denn es gilt die Vollendung des 42.
Lebensjahres, d.h. der 42. Geburtstag. Du kannst aber Kindererziehungszeiten u.ä. geltend
machen. Schau mal auf der Seite vom Landtag NRW nach. Dort gibt es den Gesetzentwurf zum
Nachlesen. Ich hatte auch auf eine deutliche Anhebung gehofft und - mal wieder - vorab einen
Antrag gestellt. Mir wurden selbst über sechs Jahre Vertretungstätigkeit nicht anerkannt. Falls
es nicht klappt: ich lebe auch mit dem AngestelIltenstatus nicht schlecht. (Überprüfe genau, ob
du richtig eingruppiert wurdest.) Mich grämt nur immer die Ungleichbehandlung beim Arzt.
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